
ENTWURF Neu ab 10/2022 

 

Beitragsordnung 

Mitgliedsbeitrag für Kunstschulen im  

Verband der Musik- und Kunstschulen Brandenburg (VdMK) e.V. 
 

(1) Der Mitgliedsbeitrag für ordentliche und außerordentliche Mitglieder des Verbandes 

ist nach der Größe der Schulen gestaffelt. Kennzeichen der Größe einer Schule ist die 

Anzahl der Unterrichtseinheiten/Woche (eine Unterrichtseinheit = 45 Minuten). 

 

(2) Die durchschnittlichen Unterrichtseinheiten/Woche des vorausgegangenen 

abgeschlossenen Schuljahres dienen als Bemessungsgrundlage.  

 

(3) Es sind zu zahlen:  

• Bis 12 Unterrichtseinheiten: 100 Euro/Jahr (Mindestbeitrag) 

• Bis 20 Unterrichtseinheiten:  150 Euro/Jahr 

• Bis 40 Unterrichtseinheiten:  200 Euro/Jahr 

• Bis 80 Unterrichtseinheiten:  250 Euro/Jahr 

• Bis 160 Unterrichtseinheiten:  300 Euro/Jahr 

• Ab 161 Unterrichtseinheiten:  500 Euro/ Jahr 

 

(4) Der Mitgliedsbeitrag wird innerhalb von vier Wochen nach Rechnungslegung fällig. 

Die Überweisung erfolgt auf das Konto des Verbandes der Musik- und Kunstschulen 

Brandenburg e.V. bei der:  

 

Berliner Volksbank  

IBAN: DE91 1009 0000 1804 4730 05 

BIC: BEVODEBB 

 

Der Vorstand kann Ausnahmen bestätigen. 

Die Beitragsordnung wurde auf der Mitgliederversammlung des VdMK Brandenburg am xxx 

beschlossen.  


